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Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Friedhofsgebührensatzung 
 – Allgemeine Bestimmungen - 

 

bisher 
 

neu 

§ 1 Geltungsbereich / Gebührenpflicht 
 

(1) Diese Satzung gilt für den Hauptfriedhof der 
Stadt Plauen und den Friedhof Kauschwitz. 

 
(2) Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe 

und ihrer Einrichtungen, für die Verleihung von 
Grabnutzungsrechten sowie die Inanspruch-
nahme sonstiger Leistungen der städtischen 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach 
dieser Satzung erhoben. 

 
(3) Für besondere zusätzliche Leistungen, die in 

den nachfolgenden Bestimmungen nicht vor-
gesehen sind, setzt die Verwaltung die zu zah-
lende Gebühr im Einzelfall nach dem tatsächli-
chen Aufwand fest. 

 

 
keine Änderung 

§ 2 Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner ist, wer 
- Erwerber / Inhaber eines Grabnutzungs-

rechtes ist, 
- eine gebührenpflichtige Leistung bean-

tragt, veranlasst oder empfangen hat, 
- sich gegenüber der Stadt Plauen zur 

Übernahme der Kosten verpflichtet hat. 
 
(2) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-

schuldner. 
 

 
keine Änderung 

§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren-
schuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht, wenn ein Ge-

bührentatbestand verwirklicht ist, der in dieser 
Satzung beschrieben ist. 

 
(2) Auf die jährliche Friedhofsnutzungsgebühr 

können Vorausleistungen für einen Zeitraum 
bis zu drei Jahren erhoben werden. Freiwillige 
Vorauszahlungen für einen längeren Zeitraum 
sind möglich. Bei einer Änderung der Fried-
hofsnutzungsgebühr innerhalb des Vorauszah-
lungszeitraumes erfolgt eine entsprechende 
Erstattung bzw. Nachveranlagung. 
In besonderen Fällen, insbesondere bei Um-
bettungen, können angemessene Vorauszah-
lungen verlangt werden. 

 
(3) Die Gebührenschuld wird einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 
Dies gilt entsprechend für die Vorausleistun-
gen nach Absatz 2. 

 

§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren-
schuld 

 
(1) keine Änderung  
 
 
 
(2) Auf die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr 

können freiwillige Vorausleistungen geleistet 
werden. In diesen Fällen wird ein Vorauszah-
lungszuschlag in Höhe von 10% auf die Ge-
bühr erhoben. 

 
 
 
(3) In besonderen Fällen, insbesondere bei Um-

bettungen, können angemessene Vorauszah-
lungen verlangt werden. 

 
(4) Die Gebührenschuld wird einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 
Dies gilt entsprechend für die Vorausleistun-
gen nach Absatz 2 und 3. 
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